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II- 6S."z der Beilagen zu den stenograpbischen Protokollen des NahonalriJ.t(~s 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

REPUBLIK ÖSTERREI.CH 
BUNDESMINISTERIUM FÜR JUSTIZ 

18 0 245-9c/72 

An den 

260 IA.S. .. 
zu ~J'6 / J. 
Pr?s. a~L}.Z:.J:~~l.oJ972 

.Herrn Präsidenten des Nationalrates 

Zu Z 286/J-NR/1972 vom 15~Feber 1972 

Parlament 
1010 \1[ i e n 

Die schriftliche Anfrage der Herren Abgeordneten 
zum Nationalrat Dro HAUSER und Genossen~ betreffend s~rafrechts-
anpassungsgesetz J:!eantworte ich ~;rie folgt: I 

I 

Zu 1,,: --...... .., ...... _-
Der Text des Referentenentwurfes eines Strafrechts­

anpassungsgesetzes 'trird für die Beratuc1.gen des Unterausschu.sses 
des t.Tustiz8.usschusses bi.s zur Behali.dJ..ung des Abschnittes 
"Strafen und vorbeugende 1'-1aßnahmen li im Strafgesetzent1,rurf 
vom Bundesministerium für Justiz zur Verfügung gestellt 

'. werden~ 

Z~'-l-:f,"ß un cl 5 _~ 
Im Zuge des Begutachtungsverfahrens zu dem sei.ner­

zeit versendeten Ent'WUrf eines Strafrechtsanpassungsgesetzes 
wurde mehrfach, uozWo auch von Zentralstellen des Bundes und 
der Länder sowie von Interessenvertretungen (zoBo von den 
Rechtsanwaltskammern) gefordert? daß die Übernahme gericht­
licher Tatbilder aus dem sogo Nebenstrafrecht in das Ver-
"laI tungsstrafrecht nicht - "\'Jie im versendeten Ent"\rurf vor­
gesehen - in einem.einzigen Gesetz, sondern in Novellen zu 
den einzelnen Gesetzen oder in Neufassungen dieser Gesetze 
erfolgen solle. Begründet "rurde dies zGB. von der B1._mdes­
kammer der ge1:rerblichen Wirtschaft 1,<lie folgt: 

"Der Enb·rurf behandelt zahlreiche Strafbe­
stimmungen in Rechtsvorschrifteng die dem Justizressort 
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vielfach fremde Sachgebiete regeln ••••• Aus Gründen 
der Übersichtlichkeit der Rechtsordnung bestehen auch 
Bedenken, in einem einzigen Gesetz über 100 Gesetze 
verschiedenster Lebensbereiche zu ändernlI. 

vlei ters vJUrde darauf hinge'Vliesen 9 daß zahlreiche 
der anzupassenden Rechtsvorschriften über die Anpassung 
hinaus in Kürze inha.ltlich geändert werden sollen. Teil­
weise seien bereits entsprechende Ent'vfJrfe 1'!esentlicher 
Rechtsvo~schriften, wie z.B. des Lebensmittelgesetzes oder 
der Ge\'lerbeordnung, zur Begutachtung versendet oder als 
Regierungsvorlage den gesetzgebenden Körperschaften vorge­
legt v!Orden. 

Auf Grund dieser begründeten Forderungen tmd 
wei tererEri'Jägungen in ähnlicher fUchtung sir.ld dte Vor­
arbeiten fUr einen Referentensrü\v1.-lrf eines Strafrechtsan­
passungsgesetzes aufgenommen '.vorden~ der nur mehr all­
g e m ein e Anpassungsbe;;;timmungen - ,\Tie etwa das Straf­
anwendungsgesetz BGBl~ Nr. '148!19Lj.5 •• und eine Aufzählung 
von aufzuhebenden GesetzesbElstimmuilrren enthält. 

o ~, 

Durch die umfangreiche Aufzählung aufzuhebender 
Vorschriften "Tird - vüe es im pu.nkt 2 der AnfI'age \'!örtlich 
heißt - lider Praxis die Lösung schwieriger Geltungsprobleme" 
erspart werden. 

Die Übernahme einzelner bisher gerichtlicher 
Strafbestimmungen in das Vervlal tungsstrafrecht soll im Sinne 
der ob~n.erwähnten Anregungen von den zuständigen Ressorts 

. gesondert vorgeschlagen werden. 

Zu 3.: 
Die in Punkt 1 er~'lähnten allgemeinen Anpassungs­

bestimmungen werden auch auf das sog. Pornographiegesetz 
Anwendung finden. 

~tL. q .• : 
Das Bundesministerium für Justiz hat im Jänner 1972 

einen großen Arbeitskreis von Fachleuten zur Beratung der 

i 
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GrundlagE~n für ein neues Hecht der HasselJ.medien ei.nberufen. 

Der Arbeitskreis wird sich t1.a. auch mit den Lasser'schen 

ArtHwl:n befassen" Auf Grund seiner Empfehlungen i'lerden 

die entsprechenden Bestimmungen in das neue Recht für die 
1JIassenmedien aufzunehmen se:Ln. 

Solche B(::miJ.k".:tmcc;:n sind schon seit mehreren 

.Jahren im Gang, sie 'Vler'den mit größtmögJich(~r Beschleu­

nigung vorangetri.eben. 

Die erforderlichen Arbeiten sind jedoch umfang­

rei.ch, da sich die Erneuerung der G(~schäftso:r'd:nung iUr die 
Gerichte I. und 11. Instel.1n I.licht, auf die die Strafgerichte 

betreffenden Bestimm1,).nF-';en beschränken l'i:al1l1. 

Sch\'!ierigJs:e:tteJ1 ergeben sich vor allem dadurch, 

daß die strengere Auslegung des Art~ 1(3 Abs. 2 B-VG durch 

den VerfasBungsgerichtshof dazu zwingt, vielen seinerzeit 

in einer Verordnung getroff(~nen Regelungen nun dü:: Form eines 

Gesetzes zu ge~en. 

VJieviel Zeit die Neuregelung noch erfordern 'vJ'ird, 

ist da}1er d.erze.j:l~ noch nicht abzui:>chätzen • 

. ~~L7.,:,.l 
Das Bundesnüni.sterilJ.ll1 fLir Justiz vlird. anläßlich 

der Vo:c1age des Referentenen.h'J'l.lI'fes für' das Anpassungsge­

setz (Pkt,.1) au.ch eine KOBte1.1berechm.:mg Uber eUe ungefähren 

mit der Thnstellung verbundenen Kosten vorlegen, soweit dies 

zu diesem Zeitpunkt der Natur der Sache nach möglich sein 
1tlird .• 

23. IIIärz 1972 

Der Bundesminister: 
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